
Ordnungsbehördliche Verordnung

über das Offenhalten von Verkaufsstellen aus besonderem Anlass
in der Gemeinde Schorfheide vom 28.02.2007

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) vom
27.11.2006 (GVBl.I/06, Nr. 15, S. 158) und § 26 Ordnungsbehördengesetz vom
21.08.1996 (GVBl. BB I S. 266) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom
29.06.2004 (GVBl. I. S. 289) haben die Gemeindevertreter in ihrer Sitzung vom
28.02.2007 folgende Verordnung beschlossen:

§ 1

Aus Anlass von besonderen Ereignissen können Verkaufsstellen in der Gemeinde
Schorfheide an jährlich 6 Sonn- und Feiertagen von 13 – 20 Uhr geöffnet sein.

§ 2

Die Termine für die in § 1 genannten Tage sind der Ordnungsbehörde der Gemeinde
Schorfheide anzuzeigen, durch diese freizugeben, zu überwachen und ortsüblich
bekannt zu geben.

§ 3

Bei der Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern aufgrund dieser
Verordnung sind der § 10 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz, das
Arbeitszeitgesetz, der Manteltarifvertrag für die Arbeitsnehmer im Einzelhandel, das
Jugendarbeitsschutzgesetz und das Mutterschutzgesetz zu beachten.

§ 4

Diese Ordnungsbehördliche Verordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in
Kraft.

Schorfheide, den 16.04.2007

Uwe Schoknecht
Bürgermeister


